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zur Lieferung von ERDGAS Vertragsschluss |/
Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der
tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab, dass alle fir die
Belieferung notwendigen MaRnahmen (Kiindigung des bisherigen
Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung /
Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an
Erdgas an seine vertraglich benannte Entnahmestelle.
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses,
Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID
energiewirtschaftlich identifiziert wird

Der Kunde wird das Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulassig.

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmafigkeiten in der
Gasversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer
Stérung des Netzbetriebes einschlieflich des Netzanschlusses
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu mdglichen
Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber, vgl. Ziffer 9.
Wird den Parteien die Erflllung der Leistungspflichten durch
unvorhersehbare Umsténde, auf die sie keinen Einfluss haben und
deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere
héhere  Gewalt wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg,
Arbeitskampfmalnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich
erschwert oder unmdéglich gemacht, so sind die Parteien von ihren
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande
und deren Folgen nicht endgiiltig beseitigt sind.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die
Anschlussnutzung  bzw. der  Messstellenbetreiber  den
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.
Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten
bleiben fiir den Fall unberiihrt, dass den Lieferanten an der
Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung/Abschlagszahlungen/Abrechnung/
Preisberechnung

Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen
des zusténdigen Messstellen-betreibers ermittelt. Die Ablesung
der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Lieferanten
oder auf  Verlangen des Lieferanten oder des
Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgefihrt.
Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der
Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der
Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung,
anlasslich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten
Interesse des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung. Der
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese
nicht zumutbar ist. Nimmt der Kunde eine rechtzeitig angekiindigte
Selbstablesung nicht oder verspétet vor oder sind aus anderen
Grinden keine plausiblen Messwerte verfiigbar, so kann der
Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer
Kunden jeweils unter angemessener Berlcksichtigung der
tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen
verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der
Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine
solche Berechnung nicht méglich ist, nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Soweit es zur Vermeidung
erheblicher Nach- oder Rickzahlungen erforderlich ist, wird der
Lieferant bei der Berechnung der Abschlagszahlungen nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) auch den voraussichtlichen
Verbrauch des Kunden berlcksichtigen. Macht der Kunde
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies
angemessen zu berlcksichtigen.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungsjahres
und zum Ende des Lieferverhéltnisses wird vom Lieferanten eine
Abrechnung erstellt, in welcher der tatsachliche Umfang der
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen
abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten
Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat — abweichend von
Satz 1 - das Recht, eine kostenpflichtige monatliche,
vierteljahrliche oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten
erfolgt. Bei monatlichen Rechnungen entféllt das Recht des
Lieferanten nach Ziffer 3.3.

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine
Nachpriifung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle
durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle
im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu
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veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kunden nur
dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen
nicht Gberschritten werden.

Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen eine
Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehler-grenzen oder
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages
festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage
falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
Betrag unverziglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der
nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Anspriiche nach dieser
Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des
Fehlers kann Uber einen gréReren Zeitraum festgestellt werden; in
diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
Andern sich die vertraglichen Preise wiéhrend des
Abrechnungsjahres, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises
tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet.
Die nach der Preisédnderung anfallenden Abschlagszahlungen
kénnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen/Verzug/Zahlungs-
verweigerung/Aufrechnung
Samtliche Rechnungsbetrége sind spatestens 10 Werktage nach
Zugang der Rechnung, Abschldge zu dem vom Lieferanten nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fallig und
ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels
Dauerauftrag bzw. Uberweisung zu zahlen. Der Lieferant ist
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant
angemessene Mafinahmen zur Durchsetzung seiner Forderung
ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lasst
der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt
der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten
pauschal in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdéhnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht Ubersteigen. § 288 Abs.
5 BGB bleibt unbertihrt.
Einwénde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte
Méglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder der in einer
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist, dariber hinaus der Kunde eine
Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die
Nachprifung nicht die ordnungsgemae Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315
BGB bleiben unberihrt.
Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet
werden. Dies gilt nicht fiir Anspriiche des Kunden gegen den
Lieferanten aufgrund vollstéandig oder teilweiser Nichterflllung oder
mangelnder Erfiillung der Lieferpflicht.

Vorauszahlung
Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in
angemessener Hohe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwdlf Monaten
wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten
Féllen. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden
Beginn, Hoéhe und die Voraussetzungen fir ihren Wegfall
mitzuteilen. Die Vorauszahlung ist frihestens zum Lieferbeginn
fallig. Die Hohe der Vorauszahlung des Kunden entspricht den fiir
einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden
Zahlungen. Sie wird fir den Vorauszahlungszeitraum aus dem
durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. —
sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen — aus
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem
aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu
berticksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nachsten
vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlungen
verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und liegen die
Voraussetzungen fiir eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der
Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzuglich nach der
Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim
Kunden ein  Vorkassensystem (z.B. Bargeld-  oder
Chipkartenzahler) einrichten und betreiben.
Anstelle einer Vorauszahlung kann der Kunde nach seiner Wahl in
gleicher Hohe Sicherheit leisten. Sofern die Parteien nichts
anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zuléssig in
Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen
Biirgschaft einer europaischen Bank. Die sich verbiirgende Bank
muss ein Rating im ,A“-Bereich von Standard & Poors oder ein
gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten
Rating-Agentur aufweisen.
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Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der
Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der
Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem
dies zur Erfullung der rickstandigen Zahlungsverpflichtungen
erforderlich ist.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.4 wird der Lieferant
dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn,
nach den Umstdnden des Einzelfalls besteht Grund zu der
Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat
erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrages fir den Kunden
ein Handelsgeschaft, betragt die Frist wenigstens eine Woche. In
allen Ubrigen Fallen betragt sie einen Monat.

Die Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben,
Voraussetzungen weggefallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der
Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer 8 bleiben unberihrt.

soweit ihre

Preise und Preisbestandteile / Zukiinftige Steuern, Abgaben
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen /
Preisanpassung nach billigem Ermessen

Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem
verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird
kalkuliert auf der Grundlage der Kosten, die fiir die Belieferung aller
Kunden in diesem Tarif anfallen. Er enthalt folgende Kosten:
Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-
Bilanzierungsumlage, Entgelt fur die Nutzung des Virtuellen
Handelspunktes, Konvertierungsentgelt sowie
Konvertierungsumlage), die Kosten fir Messstellenbetrieb und
Messung — soweit diese Kosten dem Lieferanten in Rechnung
gestellt werden —, das an den Netzbetreiber abzufiihrende
Netzentgelt, die Energiesteuer sowie die Konzessionsabgaben.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach
Vertragsschluss mit zusatzlichen, in Ziffern 6.1 und 6.3 nicht
genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhéht sich der Preis
nach Ziffer 6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der
jeweils geltenden Ho6he. Satz 1 gilt entsprechend, falls die
Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss
mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung
(d.h. keine BuRgelder o. &.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren
Einflusse auf die Kosten fiir die nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Héhe nach
Satz 1 und 2 fiihrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer
Umlagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe
und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der
Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf
die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der
gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z.B.
nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine
Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der
Mehrkosten. Der Kunde wird uber eine solche Weiterberechnung
spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Zusatzlich fallt auf den Preis nach Ziffer 6.1 und etwaige zukiinftige
Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
nach Ziffer 6.2 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe
(gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG derzeit 19 %) an
(Bruttopreise).

Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines
nach Ziffer 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage
mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 ~ nicht
hingegen etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.2 sowie die
gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.3 — durch einseitige
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaR § 315 BGB
anzupassen (Erhéhungen oder ErméaRigungen). Anlass fiir eine
solche Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in
Ziffer 6.1 genannten Kosten. Der Lieferant Uberwacht fortlaufend
die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen
Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.1
seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer
6.5 bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.5
erfolgt ist — seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschrankt.
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder
Preisanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen
bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer
Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kostensenkungen
nicht nach fir den Kunden ungtiinstigeren Mallstdben Rechnung
getragen werden als Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das
Recht, die Ausilibung des billigen Ermessens des Lieferanten
gerichtlich Uberprifen zu lassen. Anderungen der Preise nach
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten = madglich.
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem
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Kunden die Anderungen spéatestens zwei Monate vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kundigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Preisanpassung zu kindigen. Hierauf wird der Kunde vom
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Informationen Uber aktuelle Produkte und Tarife erhalt der Kunde
unter Tel.-Nr. 03981 4740 oder im Internet unter www.stadtwerke-
neustrelitz.de.

Anderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen
auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNzZV,
MsbG, hdchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der
Bundesnetzagentur). Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch
Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits —
etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des férmlichen
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war),
die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss
hat, in nicht unbedeutendem MafRe gestort werden. Ebenso kann
nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen
Bedingungen entstandene Licke nicht unerhebliche
Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrages entstehen
lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fiir unwirksam
erklart), die nur durch eine Anpassung oder Ergdnzung zu
beseitigen sind. In solchen Fallen ist der Lieferant verpflichtet, den
Vertrag und diese Bedingungen — mit Ausnahme der Preise —
unverziiglich insoweit anzupassen und/oder zu ergénzen, als es die
Wiederherstellung des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken
zur zumutbaren Fort- und Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und
dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anpassung spatestens zwei Monate vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu
kindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung/Fristlose Kiindigung

Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und
die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in
nicht unerheblichem MaRe schuldhaft Gas unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
verwendet (,Gasdiebstahl*) und die Unterbrechung zur
Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme
erforderlich ist.

Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen
und die Anschlussnutzung durch den zustéandigen Netzbetreiber
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines
Betrags in Verzug ist, der — unter Berlicksichtigung von Mahn- und
Inkassokosten — mindestens € 150,00 betragt oder die Héhe von
zwei aktuellen Abschlagszahlungen erreicht; erstreckt sich in
letzterem Fall der Zahlungsverzug uber einen Zeitraum mit
Abschlagen in unterschiedlich festgelegter Hohe, ist Verzug mit
einem Betrag Voraussetzung, der die Summe aus dem aktuellen
Abschlagsbetrag und dem unmittelbar zuvor geltenden
Abschlagsbetrag erreicht. Hat der Kunde eine Sicherheit geleistet,
gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag in Zahlungsverzug
ist, der die Sicherheitsleistung nicht nur unerheblich Gbersteigt. Bei
der Berechnung des jeweils fiir den Verzug mafRgeblichen
Betrages bleiben nicht titulierte Forderungen auer Betracht, die
der Kunde schllssig beanstandet hat oder die wegen einer
Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunden noch nicht fallig sind,
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig
entschiedenen Preiserh6hung des Lieferanten resultieren. Die
Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung
auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzuges stehen, oder
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden
wird die Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher angedroht
und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung
der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe des
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekiindigt. Der Lieferant wird
den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt
beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der
Netzbetreiber nach den Vorgaben des
Lieferantenrahmenvertrages Gas sechs weitere Werktage Zeit hat.
Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die
einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziiglich
hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem
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Kunden die dadurch entstandenen Kosten in Rechnung. Die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf
den nach dem gewodhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Schaden nicht Ubersteigen. Die Belieferung wird unverziiglich
wiederhergestellt, wenn die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen
und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt
sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur
Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten
Einzugsermachtigung unbenommen, die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels
Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist
gekundigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdiebstahls nach
Ziffer 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den
Voraussetzungen der Ziffer 8.2 Satz 1 bis 3; im letztgenannten Fall
ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen vorher
anzudrohen.

Ein  wichtiger ~ Grund liegt auch vor, wenn ein
Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermdgen
der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses
Vermégens eingeleitet wurde.

Darliber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei
Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft der
SCHUFA oder der Creditreform insbesondere zu folgenden
Punkten aulerordentlich zu kiindigen: erfolglose
Zwangsvollstreckung, erfolglose  Pfandung, eidesstattliche
Versicherung zum Vermdgen, Restschuldbefreiung.

Haftung

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei
UnregelmaRigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um
Folgen einer Storung des Netzbetriebes einschlieflich des
Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend

zu machen (§ 18 Niederdruckanschlussverordnung).
Der Lieferant wird unverziglich Uber die mit
Schadensverursachung zusammenhangenden Tatsachen

Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in
zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und der Kunde dies
wiinscht.

In allen Gbrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie
ihrer Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft
verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies
gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei
Abschluss des jeweiligen Vertrages als mdgliche Folge der
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berlicksichtigung der Umstande, die er kannte oder kennen
musste, hatte voraussehen missen. Gleiches gilt bei grob
fahrlassigem Verhalten einfacher Erfiillungsgehilfen (nicht leitende

Angestellte) auflerhalb des Bereichs der wesentlichen
Vertragspflichten ~ sowie  der Lebens-, Korper-  oder
Gesundheitsschaden.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberihrt.

Umzug/Ubertragung des Vertrags

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug
unverzuglich, spatestens jedoch innerhalb einer Frist von einem
Monat nach seinem Umzug, unter Angabe des Umzugsdatums,
der neuen Anschrift und der neuen Gaszahlernummer in Textform
anzuzeigen.

Der Lieferant wird den Kunden — sofern kein Fall nach Ziff. 10.3
vorliegt — an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des
Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des
Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde
aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines
anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem
Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues
Angebot.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Griinden,
die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet,
weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fiir die
der Lieferant gegenliber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen
muss und fiir die er von keinem anderen Kunden eine Vergiitung
zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu
verglten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziiglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des
Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder

oder gewerbliche Zwecke (enemax)
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verspatet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle
bleiben unbertihrt.

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und
wirtschaftlich leistungsféahigen Dritten zu Ubertragen. Eine
Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus
mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie
eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei
Ubertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von
dieser Ziffer 10.5 unberthrt.

Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien /
Widerspruchsrecht

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO)
fur die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist::
Stadtwerke Neustrelitz GmbH; Wilhelm-Stolte-StraBe 90, 17235
Neustrelitz; Tel.-Nr: 03981 4740; www.stadtwerke-neustrelitz.de
Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden fir
Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter
Stadtwerke Neustrelitz GmbH; Wilhelm-Stolte-StraRe 90, 17235
Neustrelitz; Tel.-Nr: 03981 4740; www.stadtwerke-neustrelitz.de
zur Verfligung.

Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener
Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z.B.
Zahlernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation),
Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum,
Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum
Zahlungsverhalten.

Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden
zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:

a)  Erfullung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages
und Durchfiihrung vorvertraglicher MaBnahmen auf Anfrage
des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO
sowie der §§ 49 ff. MsbG.

Erflllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels-
oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. ¢) DS-GVO.

Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO diirfen nur erfolgen, soweit dies
zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Giberwiegen.
Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung
erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten
auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit. a) DS-GVO. Eine
Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit
gemal Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen.

Bewertung der Kreditwiirdigkeit des Kunden sowie Mitteilung
von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwirdigkeit des
Kunden durch die Auskunftei Creditreform Mecklenburg-
Vorpommern von der Decken KG auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO (Verarbeitungen auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dirfen nur erfolgen, soweit dies
zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die

b)

d)

e)

den  Schutz  personenbezogener Daten  erfordern,
Uberwiegen). Der Lieferant Ubermittelt hierzu
personenbezogene Daten  (ber die Beantragung,

Durchfihrung und Beendigung des Energieliefervertrages
sowie Daten Uber nicht vertragsgemafies oder betriigerisches
Verhalten an die genannte Auskunftei. Der Datenaustausch
mit der Auskunftei dient auch der Erflillung gesetzlicher
Pflichten zur Durchfiihrung von Kreditwirdigkeitsprifungen
von Kunden (§§505a und 506 des Birgerlichen
Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen
Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der
Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur
Beurteilung der Kreditwirdigkeit des Kunden zu geben. In die
Berechnung der Kreditwirdigkeit flieRen unter anderem die
Anschriftendaten des Kunden ein. Das Informationsblatt
enthalt ausschlieflich Angaben der Auskunftei und ist vom
Lieferanten nicht Uberpruft worden; mit der Beifligung des
Informationsblatts macht sich der Lieferant dessen Inhalt nicht
zu eigen.
Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung der personenbezogenen Daten
des Kunden erfolgt —im Rahmen der in Ziffer 11.4 genannten Zwecke
— ausschlieRlich gegeniiber folgenden Empfangern bzw. Kategorien
von Empféangern: Creditreform Mecklenburg-Vorpommern von
der Decken KG

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Wilhelm-Stolte-StraRe 90 | 17235 Neustrelitz

Fon: 03981 474 0 Mail info@stadtwerke-neustrelitz.de
STADTWERKE-NEUSTRELITZ.DE
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11.6. Eine Ubermittlung der personenbezogenen Daten an oder in die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann,
Drittlander oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. ist der geschétzte Verbrauch anzugeben

11.7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter
Ziffer 12.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fiir die 43 Gerichtsstand
Erfillung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der ’ D:r Gerichtsstand fur Kaufleute im Sinne des

Direktwerbung und der Marktforschung vyerden . d@e Handelsgesetzbuches, juristische Personen des 6ffentlichen
personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein Rechts und ffentiich-rechtliche Sondervermégen ist

Uberwiegendes rechtliches  Interesse qes L_i_efgranten an der ausschlieBlich Neustrelitz. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen
Verarbeitung nach MaRgabe der einschlagigen rechtlichen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Bestimmungen besteht, langstens jedoch flr eine Dauer von zwei

Jahren (iber das Vertragsende hinaus. 14. Aligemeine Informationen nach dem

11.8. Der Kunde hat gegentiiber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft tiber Energledlenstle|stung§ggsetz . :
seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch
Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie Endkunden wird bei der Bundesstelle fir Energieeffizienz eine
unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Léschung, wenn die Speicherung Liste geflhrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von
unzulassig ist, der Zweck der Verarbeitung erfilllt und die Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmafinahmen
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine aufgefiihrt sind. Weiterfihrende Informationen zu der so
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 177 DS-GVO); unter www.bfee-qnllne.de. §|e kénnen sich zudeml be! lder
Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 Deutschen Energieagentur iber das Thema Energieeffizienz
lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
(Art. 18 DS-GVO), Dateniibertragbarkeit der vom Kunden www.energieeffizienz-online.info.

bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20
DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der 15. Schlussbestimmungen
Widerruf die Rechtmé&Rigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung  15.1. Diese Bedingungen sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden

erfolgten Verarbeitung nicht beriihrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und bestehen nicht.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DS-GVO). 152, Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder
11.9. Verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten von Mitarbeitern undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen

des Kunden, verpflichtet sich der Kunde, seine Mitarbeiter dartiber zu davon unberiihrt.

informieren, dass der Lieferant fir die Dauer des
Energieliefervertrages die folgenden Kategorien personenbezogener
Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erflillung des
Energieliefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Stellenbezeichnung. Der
Kunde informiert die betroffenen Mitarbeiter dariiber, dass die
Verarbeitung der benannten Kategorien von personenbezogenen
Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 lit. b) DS-GVO erfolgt.
AufRerdem teilt er den betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten des
Lieferanten als Verantwortlichem sowie des/der
Datenschutzbeauftragten des Lieferanten mit.

16. Energiesteuer-Hinweis

Fir das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender
Hinweis gemaf der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung:
“Steuerbeglnstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchfiihrungsverordnung zulassig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfallen
wenden Sie sich bitte an Ihr zustédndiges Hauptzollamt.”

Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direktwerbung
und/oder der Marktforschung gegeniiber dem Lieferanten
ohne Angabe von Griinden jederzeit widersprechen. Der
Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem
Eingang des Widerspruchs nicht mehr fiir die Zwecke der
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und
die Daten l6schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu
anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfiillung des
Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf ein
berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
stiitzt, beispielsweise Ubermittlungen von Daten zum nicht
vertragsgemaBen oder betriigerischen Verhalten des
Kunden an Auskunfteien, kann der Kunde gegeniiber dem
Lieferanten aus Griinden, die sich aus der besonderen
Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe
dieser Griinde widersprechen. Der Lieferant wird die
personenbezogenen Daten im Falle eines begriindeten
Widerspruchs grundsétzlich nicht mehr fir die
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten I6schen, es
sei denn, er kann zwingende Griinde fiir die Verarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des
Kunden uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist zu richten an Stadtwerke Neustrelitz
GmbH; Wilhelm-Stolte-StraBe 90, 17235 Neustrelitz; Tel.-Nr:
03981 4740; www.stadtwerke-neustrelitz.de.

12. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten /
Lieferantenwechsel

12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind
beim ortlichen Netzbetreiber zu erfragen.

12.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach dem
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den
fur ihn  maBgeblichen Verbrauch des vergleichbaren
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden,

Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Neustrelitz GmbH zur Lieferung von Erdgas Stadtwerke Neustrelitz GmbH
fiir einen Jahresverbrauch von max. 1,5 Mio. kWh fiir berufliche, landwirtschaftliche Wilhelm-Stolte-StraRe 90 | 17235 Neustrelitz
oder gewerbliche Zwecke (enemax) Fon: 03981 474 0 Mail info@stadtwerke-neustrelitz.de
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	1. zur Lieferung von ERDGAS Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lief...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID energiewirtscha...
	2.2. Der Kunde wird das Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
	2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu möglichen Ans...
	2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.5. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...

	3. Messung/Abschlagszahlungen/Abrechnung/ Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstellen-betreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbe...
	3.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen...
	3.3. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungsjahres und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechn...
	3.4. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen...
	3.5. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehler-grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Mess...
	3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungsjahres, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprec...

	4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/Zahlungs-verweigerung/Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind spätestens 10 Werktage nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauer...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, ...
	4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr a...
	4.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund vollständig oder teilweiser Nichterfüllung ...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben.
	5.3. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Kunde nach seiner Wahl in gleicher Höhe Sicherheit leisten. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulässig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldn...
	5.4. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflic...
	5.5. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.4 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn, nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät e...
	5.6. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
	5.7. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 8 bleiben unberührt.

	6. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird kalkuliert auf der Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Er enthält folgende Kosten: Kos...
	6.2. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.1 und 6.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziffer 6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jew...
	6.3. Zusätzlich fällt auf den Preis nach Ziffer 6.1 und etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.2 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG der...
	6.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.5. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.2 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weiterg...
	6.6. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 03981 4740 oder im Internet unter www.stadtwerke-neustrelitz.de.

	7. Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen
	8. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen ver...
	8.2. Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrags in Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von M...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdiebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den...
	8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde.
	8.6. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft der SCHUFA oder der Creditreform insbesondere zu folgenden Punkten außerordentlich zu kündigen: erfolglose Zwangsvollstreck...
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	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
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